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Bürgerliches Gesetzbuch (in arbeitsrechtlich relevanten Auszügen): 

§ 113 Dienst- oder Arbeitsverhältnis 

(1) 1Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist der 
Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung oder Aufhebung 
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus einem solchen 
Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. 2Ausgenommen sind Verträge, zu denen der Vertreter der 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf. 
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden. 
(3) 1Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert wird, auf 
Antrag des Minderjährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. 2Das Vormundschaftsgericht hat die 
Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt. 
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung 
von Verhältnissen derselben Art. 
 

§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels 

1Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. 2Der Mangel der 
durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge. 
  

§ 126 Schriftform 

(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig 
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. 
(2) 1Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. 2Werden über den 
Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere 
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 
(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein 
anderes ergibt. 
(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt. 
  

§ 126a Elektronische Form 

(1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss 
der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen. 
(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten 
Weise elektronisch signieren. 
  

§ 126b Textform 

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur 
dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und 
der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. 
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§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der 
Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder 
einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen 
Missverhältnis zu der Leistung stehen. 
 
 

§ 145 Bindung an den Antrag 

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die 
Gebundenheit ausgeschlossen hat. 
  

§ 146 Erlöschen des Antrags 

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenüber nach 
den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird. 
  

§ 147 Annahmefrist 

(1) 1Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. 2Dies gilt auch von einem 
mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrag. 
(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem 
der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. 
  

§ 148 Bestimmung einer Annahmefrist 

Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der 
Frist erfolgen. 
  

§ 149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung 

1Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene Annahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, dass sie 
bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, und musste der Antragende dies 
erkennen, so hat er die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung 
anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. 2Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die 
Annahme als nicht verspätet. 
  

§ 150 Verspätete und abändernde Annahme 

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag. 
(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung 
verbunden mit einem neuen Antrag. 
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§ 151 Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden 

1Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem Antragenden 
gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist 
oder der Antragende auf sie verzichtet hat. 2Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag erlischt, bestimmt sich nach 
dem aus dem Antrag oder den Umständen zu entnehmenden Willen des Antragenden. 
 

§ 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters 

(1) 1Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des 
Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. 2Es macht keinen Unterschied, ob die 
Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen 
Namen erfolgen soll. 
(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im 
eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht. 
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, wenn eine gegenüber einem anderen 
abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt. 
  

§ 165 Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter 

Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch 
beeinträchtigt, dass der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. 
  

§ 166 Willensmängel; Wissenszurechnung 

(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das 
Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des 
Vertreters in Betracht. 
(2) 1Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der Vertreter nach 
bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in Ansehung solcher Umstände, die 
er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. 2Dasselbe gilt von Umständen, die der 
Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht. 
  

§ 167 Erteilung der Vollmacht 

(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, 
dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll. 
(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht 
bezieht. 
  

§ 168 Erlöschen der Vollmacht 

1Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. 2Die 
Vollmacht ist auch bei dem Fortbestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, sofern sich nicht aus diesem ein 
anderes ergibt. 3Auf die Erklärung des Widerrufs findet die Vorschrift des § 167 Abs. 1 entsprechende 
Anwendung. 
  

§ 169 Vollmacht des Beauftragten und des geschäftsführenden Gesellschafters 
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Soweit nach den §§ 674, 729 die erloschene Vollmacht eines Beauftragten oder eines geschäftsführenden 
Gesellschafters als fortbestehend gilt, wirkt sie nicht zugunsten eines Dritten, der bei der Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts das Erlöschen kennt oder kennen muss. 
  

§ 170 Wirkungsdauer der Vollmacht 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber einem Dritten erteilt, so bleibt sie diesem gegenüber in Kraft, bis 
ihm das Erlöschen von dem Vollmachtgeber angezeigt wird. 
  

§ 171 Wirkungsdauer bei Kundgebung 

(1) Hat jemand durch besondere Mitteilung an einen Dritten oder durch öffentliche Bekanntmachung 
kundgegeben, dass er einen anderen bevollmächtigt habe, so ist dieser auf Grund der Kundgebung im ersteren 
Falle dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle jedem Dritten gegenüber zur Vertretung befugt. 
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Kundgebung in derselben Weise, wie sie erfolgt ist, widerrufen 
wird. 
  

§ 172 Vollmachtsurkunde 

(1) Der besonderen Mitteilung einer Bevollmächtigung durch den Vollmachtgeber steht es gleich, wenn dieser 
dem Vertreter eine Vollmachtsurkunde ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem Dritten vorlegt. 
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückgegeben oder 
für kraftlos erklärt wird. 
  

§ 173 Wirkungsdauer bei Kenntnis und fahrlässiger Unkenntnis 

Die Vorschriften des § 170, des § 171 Abs. 2 und des § 172 Abs. 2 finden keine Anwendung, wenn der Dritte das 
Erlöschen der Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt oder kennen muss. 
  

§ 174 Einseitiges Rechtsgeschäft eines Bevollmächtigten 

1Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist unwirksam, 
wenn der Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem 
Grund unverzüglich zurückweist. 2Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber den anderen 
von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte. 
  

§ 175 Rückgabe der Vollmachtsurkunde 

Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber 
zurückzugeben; ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu. 
  

§ 176 Kraftloserklärung der Vollmachtsurkunde 

(1) 1Der Vollmachtgeber kann die Vollmachtsurkunde durch eine öffentliche Bekanntmachung für kraftlos 
erklären; die Kraftloserklärung muss nach den für die öffentliche Zustellung einer Ladung geltenden Vorschriften 
der Zivilprozessordnung veröffentlicht werden. 2Mit dem Ablauf eines Monats nach der letzten Einrückung in die 
öffentlichen Blätter wird die Kraftloserklärung wirksam. 
(2) Zuständig für die Bewilligung der Veröffentlichung ist sowohl das Amtsgericht, in dessen Bezirk der 
Vollmachtgeber seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, als das Amtsgericht, welches für die Klage auf Rückgabe 
der Urkunde, abgesehen von dem Wert des Streitgegenstands, zuständig sein würde. 
(3) Die Kraftloserklärung ist unwirksam, wenn der Vollmachtgeber die Vollmacht nicht widerrufen kann. 
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§ 177 Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht 

(1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit 
des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab. 
(2) 1Fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur 
ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Vertreter gegenüber erklärte Genehmigung oder 
Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. 2Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen 
nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. 
  

§ 178 Widerrufsrecht des anderen Teils 

1Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt, es sei denn, dass er den Mangel 
der Vertretungsmacht bei dem Abschluss des Vertrags gekannt hat. 2Der Widerruf kann auch dem Vertreter 
gegenüber erklärt werden. 
  

§ 179 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht 

(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem 
anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Vertretene die 
Genehmigung des Vertrags verweigert. 
(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatz desjenigen 
Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut, 
jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags 
hat. 
(3) 1Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen 
musste. 2Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, 
dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat. 
  

§ 180 Einseitiges Rechtsgeschäft 

1Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig. 2Hat jedoch derjenige, 
welchem gegenüber ein solches Rechtsgeschäft vorzunehmen war, die von dem Vertreter behauptete 
Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts nicht beanstandet oder ist er damit einverstanden 
gewesen, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht handele, so finden die Vorschriften über Verträge 
entsprechende Anwendung. 3Das Gleiche gilt, wenn ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem Vertreter 
ohne Vertretungsmacht mit dessen Einverständnis vorgenommen wird. 
  

§ 181 Insichgeschäft 

Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen 
Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das 
Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. 
 
 

§ 186 Geltungsbereich 

Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und 
Terminsbestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193. 
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§ 187 Fristbeginn 

(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so 
wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. 
(2) 1Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der 
Berechnung der Frist mitgerechnet. 2Das Gleiche gilt von dem Tag der Geburt bei der Berechnung des 
Lebensalters. 
  

§ 188 Fristende 

(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. 
(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum - Jahr, 
halbes Jahr, Vierteljahr - bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem Ablauf desjenigen Tages der 
letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tag entspricht, in 
den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten 
Woche oder des letzten Monats, welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem 
Anfangstag der Frist entspricht. 
(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so 
endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats. 
  

§ 189 Berechnung einzelner Fristen 

(1) Unter einem halben Jahr wird eine Frist von sechs Monaten, unter einem Vierteljahr eine Frist von drei 
Monaten, unter einem halben Monat eine Frist von 15 Tagen verstanden. 
(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 15 Tage 
zuletzt zu zählen. 
  

§ 190 Fristverlängerung 

Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist von dem Ablauf der vorigen Frist an berechnet. 
  

§ 191 Berechnung von Zeiträumen 

Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne bestimmt, dass er nicht zusammenhängend zu 
verlaufen braucht, so wird der Monat zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet. 
  

§ 192 Anfang, Mitte, Ende des Monats 

Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der 15., unter Ende des Monats der letzte Tag 
des Monats verstanden. 
  

§ 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend 

Ist an einem bestimmten Tag oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu 
bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder 
Leistungsorte staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag. 
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§ 194 Gegenstand der Verjährung 

(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung. 
(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegen der Verjährung nicht, soweit sie auf die 
Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zustandes für die Zukunft gerichtet sind. 
  

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 
  

§ 196 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück 

Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie auf Begründung, Übertragung oder 
Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des Inhalts eines solchen Rechts sowie die 
Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in zehn Jahren. 
  

§ 197 Dreißigjährige Verjährungsfrist 

(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist,  
1. 

Herausgabeansprüche aus Eigentum und anderen dinglichen Rechten, 
2. 

familien- und erbrechtliche Ansprüche, 
3. 

rechtskräftig festgestellte Ansprüche, 
4. 

Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden, 
5. 

Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden sind, und 
6. 

Ansprüche auf Erstattung der Kosten der Zwangsvollstreckung. 
(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 2 regelmäßig wiederkehrende Leistungen oder Unterhaltsleistungen und 
Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende Leistungen zum Inhalt 
haben, tritt an die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige Verjährungsfrist. 
  

§ 198 Verjährung bei Rechtsnachfolge 

Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch besteht, durch Rechtsnachfolge in den Besitz eines 
Dritten, so kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene Verjährungszeit dem 
Rechtsnachfolger zugute. 
  

§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Höchstfristen 

(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem  
1. 

der Anspruch entstanden ist und 
2. 

der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit 
beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 
Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden 
Ereignis an. 
(3) 1Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren  
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1. 
ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung 
an und 

2. 
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von 
der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden 
Ereignis an. 

2Maßgeblich ist die früher endende Frist. 
(4) Andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an. 
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung. 
  

§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen 

1Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit der 
Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. 2§ 199 Abs. 5 findet 
entsprechende Anwendung. 
  

§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen 

1Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 bezeichneten Art beginnt mit der Rechtskraft der 
Entscheidung, der Errichtung des vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im Insolvenzverfahren, nicht jedoch 
vor der Entstehung des Anspruchs. 2§ 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 
  

§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung 

(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden. 
(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden. 
  

§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen 

1Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den 
Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die 
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. 2Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein. 
  

§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung 

(1) Die Verjährung wird gehemmt durch  
1. 

die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs, auf Erteilung der 
Vollstreckungsklausel oder auf Erlass des Vollstreckungsurteils, 

2. 
die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger, 

3. 
die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren, 

4. 
die Veranlassung der Bekanntgabe des Güteantrags, der bei einer durch die Landesjustizverwaltung 
eingerichteten oder anerkannten Gütestelle oder, wenn die Parteien den Einigungsversuch 
einvernehmlich unternehmen, bei einer sonstigen Gütestelle, die Streitbeilegungen betreibt, eingereicht 
ist; wird die Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung 
der Verjährung bereits mit der Einreichung ein, 

5. 
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die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess, 
6. 

die Zustellung der Streitverkündung, 
7. 

die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens, 
8. 

den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens oder die Beauftragung des Gutachters in dem 
Verfahren nach § 641a, 

9. 
die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder einer 
einstweiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag nicht zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn der 
Arrestbefehl, die einstweilige Verfügung oder die einstweilige Anordnung innerhalb eines Monats seit 
Verkündung oder Zustellung an den Gläubiger dem Schuldner zugestellt wird, 

10. 
die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im Schifffahrtsrechtlichen 
Verteilungsverfahren, 

11. 
den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens, 

12. 
die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der Klage von der Vorentscheidung 
dieser Behörde abhängt und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage 
erhoben wird; dies gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer in Nummer 4 bezeichneten 
Gütestelle zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit von der Vorentscheidung einer Behörde abhängt, 

13. 
die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn dieses das zuständige Gericht zu bestimmen 
hat und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder der Antrag, 
für den die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und 

14. 
die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung von Prozesskostenhilfe; wird 
die Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der 
Verjährung bereits mit der Einreichung ein. 

(2) 1Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung oder anderweitigen 
Beendigung des eingeleiteten Verfahrens. 2Gerät das Verfahren dadurch in Stillstand, dass die Parteien es nicht 
betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des Verfahrens die letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des 
Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren befassten Stelle. 3Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der 
Parteien das Verfahren weiter betreibt. 
(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 9, 12 und 13 finden die §§ 206, 210 und 211 entsprechende Anwendung. 
  

§ 205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht 

Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner auf Grund einer Vereinbarung mit dem Gläubiger 
vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist. 
  

§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt 

Die Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist durch 
höhere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist. 
  

§ 207 Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen Gründen 

(1) 1Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe besteht. 2Das Gleiche gilt 
für Ansprüche zwischen  
1. 

Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht, 
2. 

Eltern und Kindern und dem Ehegatten eines Elternteils und dessen Kindern während der 
Minderjährigkeit der Kinder, 

3. 
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dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormundschaftsverhältnisses, 
4. 

dem Betreuten und dem Betreuer während der Dauer des Betreuungsverhältnisses und 
5. 

dem Pflegling und dem Pfleger während der Dauer der Pflegschaft. 
3Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes gegen den Beistand ist während der Dauer der Beistandschaft 
gehemmt. 
(2) § 208 bleibt unberührt. 
  

§ 208 Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen 
Selbstbestimmung 

1Die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahrs des Gläubigers gehemmt. 2Lebt der Gläubiger von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen 
Selbstbestimmung bei Beginn der Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher Gemeinschaft, so ist die 
Verjährung auch bis zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft gehemmt. 
  

§ 209 Wirkung der Hemmung 

Der Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet. 
  

§ 210 Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen 

(1) 1Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so 
tritt eine für oder gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt 
ein, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der Vertretung behoben wird. 2Ist die 
Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der 
sechs Monate. 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person prozessfähig ist. 
  

§ 211 Ablaufhemmung in Nachlassfällen 

1Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlass gehört oder sich gegen einen Nachlass richtet, tritt nicht 
vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Erbschaft von dem Erben angenommen 
oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass eröffnet wird oder von dem an der Anspruch von einem oder 
gegen einen Vertreter geltend gemacht werden kann. 2Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt 
der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate. 
  

§ 212 Neubeginn der Verjährung 

(1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn  
1. 

der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, 
Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt oder 

2. 
eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird. 

(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn die 
Vollstreckungshandlung auf Antrag des Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen 
aufgehoben wird. 
(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf Vornahme einer Vollstreckungshandlung gilt als 
nicht eingetreten, wenn dem Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Vollstreckungshandlung 
zurückgenommen oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach Absatz 2 aufgehoben wird. 
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§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjährung bei anderen 
Ansprüchen 

Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der erneute Beginn der Verjährung gelten auch für Ansprüche, die aus 
demselben Grunde wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind. 
  

§ 214 Wirkung der Verjährung 

(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. 
(2) 1Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn 
in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. 2Das Gleiche gilt von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis 
sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners. 
  

§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjährung 

Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn 
der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder die Leistung 
verweigert werden konnte. 
  

§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen 

(1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht, 
hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu suchen. 
(2) 1Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so kann die Rückübertragung nicht auf 
Grund der Verjährung des Anspruchs gefordert werden. 2Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der Rücktritt 
vom Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjährung von Ansprüchen auf Zinsen und andere 
wiederkehrende Leistungen. 
  

§ 217 Verjährung von Nebenleistungen 

Mit dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf die von ihm abhängenden Nebenleistungen, auch wenn die für 
diesen Anspruch geltende besondere Verjährung noch nicht eingetreten ist. 
  

§ 218 Unwirksamkeit des Rücktritts 

(1) 1Der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der Anspruch 
auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hierauf beruft. 2Dies gilt 
auch, wenn der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3, § 439 Abs. 3 oder § 635 Abs. 3 nicht zu leisten braucht und 
der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt wäre. 3§ 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt 
unberührt. 
(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis 

(1) 1Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. 2Die 
Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. 
(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und 
Interessen des anderen Teils verpflichten. 
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§ 241a Unbestellte Leistungen *) 

(1) Durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung unbestellter sonstiger Leistungen durch 
einen Unternehmer an einen Verbraucher wird ein Anspruch gegen diesen nicht begründet. 
(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausgeschlossen, wenn die Leistung nicht für den Empfänger bestimmt war 
oder in der irrigen Vorstellung einer Bestellung erfolgte und der Empfänger dies erkannt hat oder bei Anwendung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können. 
(3) 1Eine unbestellte Leistung liegt nicht vor, wenn dem Verbraucher statt der bestellten eine nach Qualität und 
Preis gleichwertige Leistung angeboten und er darauf hingewiesen wird, dass er zur Annahme nicht verpflichtet 
ist und die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen hat. 
2-----  
*) 

Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 9 der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz 
(ABl. EG Nr. L 144 S. 19). 

  

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben 

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern. 
  

§ 243 Gattungsschuld 

(1) Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet, hat eine Sache von mittlerer Art und Güte zu 
leisten. 
(2) Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache seinerseits Erforderliche getan, so beschränkt sich 
das Schuldverhältnis auf diese Sache. 
  

§ 244 Fremdwährungsschuld 

(1) Ist eine in einer anderen Währung als Euro ausgedrückte Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die 
Zahlung in Euro erfolgen, es sei denn, dass Zahlung in der anderen Währung ausdrücklich vereinbart ist. 
(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswert, der zur Zeit der Zahlung für den Zahlungsort maßgebend ist. 
  

§ 245 Geldsortenschuld 

Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte zu zahlen, die sich zur Zeit der Zahlung nicht mehr im Umlauf 
befindet, so ist die Zahlung so zu leisten, wie wenn die Münzsorte nicht bestimmt wäre. 
  

§ 246 Gesetzlicher Zinssatz 

Ist eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind vier vom Hundert für das Jahr zu 
entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt ist. 
  

§ 247 Basiszinssatz *) 

(1) 1Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. 2Er verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. 3Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
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(2) 1Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den in Absatz 1 Satz 2 
genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt. 
2-----  
*) 

Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
(ABl. EG Nr. L 200 S. 35). 

  

§ 248 Zinseszinsen 

(1) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, dass fällige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig. 
(2) 1Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bankgeschäften können im Voraus vereinbaren, dass nicht 
erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten sollen. 2Kreditanstalten, die berechtigt sind, 
für den Betrag der von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber 
auszugeben, können sich bei solchen Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im Voraus versprechen 
lassen. 
  

§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes 

(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum 
Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. 
(2) 1Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so 
kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. 2Bei der Beschädigung 
einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie 
tatsächlich angefallen ist. 
  

§ 250 Schadensersatz in Geld nach Fristsetzung 

1Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen zur Herstellung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, 
dass er die Herstellung nach dem Ablauf der Frist ablehne. 2Nach dem Ablauf der Frist kann der Gläubiger den 
Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht die Herstellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch auf die Herstellung ist 
ausgeschlossen. 
  

§ 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung 

(1) Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der 
Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen. 
(2) 1Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit 
unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist. 2Die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres 
entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich 
übersteigen. 
  

§ 252 Entgangener Gewinn 

1Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. 2Als entgangen gilt der Gewinn, welcher 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den 
getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. 
  

§ 253 Immaterieller Schaden 
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(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das 
Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden. 
(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung 
Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige 
Entschädigung in Geld gefordert werden. 
  

§ 254 Mitverschulden 

(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die 
Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon 
ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. 
(2) 1Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er unterlassen 
hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der 
Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu 
mindern. 2Die Vorschrift des § 278 findet entsprechende Anwendung. 
  
 
 

§ 273 Zurückbehaltungsrecht 

(1) Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen 
Anspruch gegen den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnis sich ein anderes ergibt, die 
geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht). 
(2) Wer zur Herausgabe eines Gegenstands verpflichtet ist, hat das gleiche Recht, wenn ihm ein fälliger Anspruch 
wegen Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines ihm durch diesen verursachten Schadens zusteht, 
es sei denn, dass er den Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung erlangt hat. 
(3) 1Der Gläubiger kann die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung abwenden. 2Die 
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. 
  

§ 274 Wirkungen des Zurückbehaltungsrechts 

(1) Gegenüber der Klage des Gläubigers hat die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts nur die Wirkung, 
dass der Schuldner zur Leistung gegen Empfang der ihm gebührenden Leistung (Erfüllung Zug um Zug) zu 
verurteilen ist. 
(2) Auf Grund einer solchen Verurteilung kann der Gläubiger seinen Anspruch ohne Bewirkung der ihm 
obliegenden Leistung im Wege der Zwangsvollstreckung verfolgen, wenn der Schuldner im Verzug der Annahme 
ist. 
  

§ 275 Ausschluss der Leistungspflicht *) 

(1) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich 
ist. 
(2) 1Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des 
Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem 
Leistungsinteresse des Gläubigers steht. 2Bei der Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden Anstrengungen 
ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat. 
(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die Leistung persönlich zu erbringen hat und sie 
ihm unter Abwägung des seiner Leistung entgegenstehenden Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des 
Gläubigers nicht zugemutet werden kann. 
(4) 1Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach den §§ 280, 283 bis 285, 311a und 326. 
2-----  
*) 

Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der 
Garantie für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12). 



 

 Rechtsanwalt Matthias Hoffmann, Bielefeld 

  

§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners 

(1) 1Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung weder 
bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer 
Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist. 2Die Vorschriften der §§ 827 und 828 finden 
entsprechende Anwendung. 
(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. 
(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden. 
  

§ 277 Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten 

Wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist von 
der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit. 
  

§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte 

1Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. 2Die Vorschrift des § 
276 Abs. 3 findet keine Anwendung. 
 
 

§ 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 

(1) 1Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. 2Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. 
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der zusätzlichen 
Voraussetzung des § 286 verlangen. 
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, 
des § 282 oder des § 283 verlangen. 
  

§ 281 Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet 
erbrachter Leistung 

(1) 1Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Gläubiger unter 
den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner 
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat. 2Hat der Schuldner eine 
Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn er an 
der Teilleistung kein Interesse hat. 3Hat der Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, so kann der 
Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. 
(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert oder 
wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige 
Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs rechtfertigen. 
(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an deren Stelle eine 
Abmahnung. 
(4) Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, sobald der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz 
verlangt hat. 
(5) Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so ist der Schuldner zur Rückforderung des 
Geleisteten nach den §§ 346 bis 348 berechtigt. 
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§ 282 Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer Pflicht nach § 241 
Abs. 2 

Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 241 Abs. 2, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 
Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn ihm die Leistung durch den Schuldner nicht mehr 
zuzumuten ist. 
  

§ 283 Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht 

1Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen 
des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 2§ 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 5 findet 
entsprechende Anwendung. 
  

§ 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er 
im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren Zweck 
wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden. 
  

§ 285 Herausgabe des Ersatzes 

(1) Erlangt der Schuldner infolge des Umstands, auf Grund dessen er die Leistung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht 
zu erbringen braucht, für den geschuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der 
Gläubiger Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder Abtretung des Ersatzanspruchs verlangen. 
(2) Kann der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz verlangen, so mindert sich dieser, wenn er von dem in 
Absatz 1 bestimmten Recht Gebrauch macht, um den Wert des erlangten Ersatzes oder Ersatzanspruchs. 
  

§ 286 Verzug des Schuldners *) 

(1) 1Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so 
kommt er durch die Mahnung in Verzug. 2Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die 
Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich. 
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn  
1. 

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
2. 

der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise 
bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 

3. 
der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 

4. 
aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des 
Verzugs gerechtfertigt ist. 

(3) 1Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen 
nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung 
besonders hingewiesen worden ist. 2Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung 
unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang 
der Gegenleistung in Verzug. 
(4) 1Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht 
zu vertreten hat. 
2-----  
*) 

Amtlicher Hinweis: 
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Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
(ABl. EG Nr. L 200 S. 35). 

  

§ 287 Verantwortlichkeit während des Verzugs 

1Der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten. 2Er haftet wegen der Leistung auch für 
Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde. 
  

§ 288 Verzugszinsen *) 

(1) 1Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. 2Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für 
Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen. 
(4) 1Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 
2-----  
*) 

Amtlicher Hinweis: 
Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
(ABl. EG Nr. L 200 S. 35). 

  

§ 289 Zinseszinsverbot 

1Von Zinsen sind Verzugszinsen nicht zu entrichten. 2Das Recht des Gläubigers auf Ersatz des durch den Verzug 
entstehenden Schadens bleibt unberührt. 
  

§ 290 Verzinsung des Wertersatzes 

1Ist der Schuldner zum Ersatz des Wertes eines Gegenstands verpflichtet, der während des Verzugs 
untergegangen ist oder aus einem während des Verzugs eingetretenen Grund nicht herausgegeben werden kann, 
so kann der Gläubiger Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen, welcher der 
Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird. 2Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner zum Ersatz der Minderung 
des Wertes eines während des Verzugs verschlechterten Gegenstands verpflichtet ist. 
  

§ 291 Prozesszinsen 

1Eine Geldschuld hat der Schuldner von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an zu verzinsen, auch wenn er nicht im 
Verzug ist; wird die Schuld erst später fällig, so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. 2Die Vorschriften des § 
288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Abs. 3 und des § 289 Satz 1 finden entsprechende Anwendung. 
  

§ 292 Haftung bei Herausgabepflicht 

(1) Hat der Schuldner einen bestimmten Gegenstand herauszugeben, so bestimmt sich von dem Eintritt der 
Rechtshängigkeit an der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Untergangs oder 
einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe nach den Vorschriften, welche für 
das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer von dem Eintritt der Rechtshängigkeit des 
Eigentumsanspruchs an gelten, soweit nicht aus dem Schuldverhältnis oder dem Verzug des Schuldners sich 
zugunsten des Gläubigers ein anderes ergibt. 
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(2) Das Gleiche gilt von dem Anspruch des Gläubigers auf Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von 
dem Anspruch des Schuldners auf Ersatz von Verwendungen. 
  

§ 293 Annahmeverzug 

Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. 
  

§ 294 Tatsächliches Angebot 

Die Leistung muss dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten werden. 
  

§ 295 Wörtliches Angebot 

1Ein wörtliches Angebot des Schuldners genügt, wenn der Gläubiger ihm erklärt hat, dass er die Leistung nicht 
annehmen werde, oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich ist, 
insbesondere wenn der Gläubiger die geschuldete Sache abzuholen hat. 2Dem Angebot der Leistung steht die 
Aufforderung an den Gläubiger gleich, die erforderliche Handlung vorzunehmen. 
  

§ 296 Entbehrlichkeit des Angebots 

1Ist für die von dem Gläubiger vorzunehmende Handlung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so bedarf es 
des Angebots nur, wenn der Gläubiger die Handlung rechtzeitig vornimmt. 2Das Gleiche gilt, wenn der Handlung 
ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Handlung in der Weise bestimmt ist, dass sie 
sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt. 
  

§ 297 Unvermögen des Schuldners 

Der Gläubiger kommt nicht in Verzug, wenn der Schuldner zur Zeit des Angebots oder im Falle des § 296 zu der 
für die Handlung des Gläubigers bestimmten Zeit außerstande ist, die Leistung zu bewirken. 
  

§ 298 Zug-um-Zug-Leistungen 

Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kommt der Gläubiger in 
Verzug, wenn er zwar die angebotene Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte Gegenleistung aber nicht 
anbietet. 
  

§ 299 Vorübergehende Annahmeverhinderung 

Ist die Leistungszeit nicht bestimmt oder ist der Schuldner berechtigt, vor der bestimmten Zeit zu leisten, so 
kommt der Gläubiger nicht dadurch in Verzug, dass er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung 
verhindert ist, es sei denn, dass der Schuldner ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hat. 
  

§ 300 Wirkungen des Gläubigerverzugs 

(1) Der Schuldner hat während des Verzugs des Gläubigers nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 
(2) Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den 
Gläubiger über, in welchem er dadurch in Verzug kommt, dass er die angebotene Sache nicht annimmt. 
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§ 301 Wegfall der Verzinsung 

Von einer verzinslichen Geldschuld hat der Schuldner während des Verzugs des Gläubigers Zinsen nicht zu 
entrichten. 
  

§ 302 Nutzungen 

Hat der Schuldner die Nutzungen eines Gegenstands herauszugeben oder zu ersetzen, so beschränkt sich seine 
Verpflichtung während des Verzugs des Gläubigers auf die Nutzungen, welche er zieht. 
  

§ 303 Recht zur Besitzaufgabe 

1Ist der Schuldner zur Herausgabe eines Grundstücks oder eines eingetragenen Schiffs oder Schiffsbauwerks 
verpflichtet, so kann er nach dem Eintritt des Verzugs des Gläubigers den Besitz aufgeben. 2Das Aufgeben muss 
dem Gläubiger vorher angedroht werden, es sei denn, dass die Androhung untunlich ist. 
  

§ 304 Ersatz von Mehraufwendungen 

Der Schuldner kann im Falle des Verzugs des Gläubigers Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er für das 
erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstands machen musste. 
  

§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag 

(1) 1Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten 
Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines 
Vertrags stellt. 2Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags 
bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart 
sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. 3Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit 
die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind. 
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei 
Vertragsschluss  
1. 

die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des 
Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren 
Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und 

2. 
der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine für den 
Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, 
von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, 

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist. 
(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften die Geltung bestimmter 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus 
vereinbaren. 
  

§ 305a Einbeziehung in besonderen Fällen 

Auch ohne Einhaltung der in § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Erfordernisse werden einbezogen, wenn die 
andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist,  
1. 

die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde oder auf Grund von internationalen 
Übereinkommen erlassenen Tarife und Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen und die nach 
Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen der 
Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr in den Beförderungsvertrag, 

2. 
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die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
veröffentlichten und in den Geschäftsstellen des Verwenders bereitgehaltenen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
a) 
in Beförderungsverträge, die außerhalb von Geschäftsräumen durch den Einwurf von Postsendungen in 
Briefkästen abgeschlossen werden, 
b) 
in Verträge über Telekommunikations-, Informations- und andere Dienstleistungen, die unmittelbar 
durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln und während der Erbringung einer 
Telekommunikationsdienstleistung in einem Mal erbracht werden, wenn die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der anderen Vertragspartei nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten vor 
dem Vertragsschluss zugänglich gemacht werden können. 

  

§ 305b Vorrang der Individualabrede 

Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
  

§ 305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln 

(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem 
äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit 
ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil. 
(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Verwenders. 
  

§ 306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit 

(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder 
unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 
(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des 
Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der nach Absatz 2 
vorgesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde. 
  

§ 306a Umgehungsverbot 

Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen 
werden. 
  

§ 307 Inhaltskontrolle 

(1) 1Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des 
Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. 2Eine unangemessene 
Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 
(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung  
1. 

mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu 
vereinbaren ist oder 

2. 
wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur für Bestimmungen in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen 
vereinbart werden. 2Andere Bestimmungen können nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 
unwirksam sein. 
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§ 308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam  
1. 

(Annahme- und Leistungsfrist) 
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte 
Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält; 
ausgenommen hiervon ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist nach § 355 
Abs. 1 und 2 und § 356 zu leisten; 

2. 
(Nachfrist) 
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von ihm zu bewirkende Leistung abweichend von 
Rechtsvorschriften eine unangemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte Nachfrist vorbehält; 

3. 
(Rücktrittsvorbehalt) 
die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne sachlich gerechtfertigten und im Vertrag 
angegebenen Grund von seiner Leistungspflicht zu lösen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse; 

4. 
(Änderungsvorbehalt) 
die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr 
abzuweichen, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der 
Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist; 

5. 
(Fingierte Erklärungen) 
eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des Vertragspartners des Verwenders bei Vornahme oder 
Unterlassung einer bestimmten Handlung als von ihm abgegeben oder nicht abgegeben gilt, es sei denn, 
dass 
a) 
dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung eingeräumt ist 
und 
b) 
der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei Beginn der Frist auf die vorgesehene 
Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen; 
dies gilt nicht für Verträge, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt 
einbezogen ist; 

6. 
(Fiktion des Zugangs) 
eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung des Verwenders von besonderer Bedeutung dem 
anderen Vertragsteil als zugegangen gilt; 

7. 
(Abwicklung von Verträgen) 
eine Bestimmung, nach der der Verwender für den Fall, dass eine Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt 
oder den Vertrag kündigt, 
a) 
eine unangemessen hohe Vergütung für die Nutzung oder den Gebrauch einer Sache oder eines Rechts 
oder für erbrachte Leistungen oder 
b) 
einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen verlangen kann; 

8. 
(Nichtverfügbarkeit der Leistung) 
die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung eines Vorbehalts des Verwenders, sich von der Verpflichtung 
zur Erfüllung des Vertrags bei Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen, wenn sich der Verwender nicht 
verpflichtet, 
a) 
den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und 
b) 
Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstatten. 

  

§ 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 
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Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam  
1. 

(Kurzfristige Preiserhöhungen) 
eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht, die innerhalb 
von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei Waren 
oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht werden; 

2. 
(Leistungsverweigerungsrechte) 
eine Bestimmung, durch die 
a) 
das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des Verwenders nach § 320 zusteht, 
ausgeschlossen oder eingeschränkt wird oder 
b) 
ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurückbehaltungsrecht, soweit es auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht, ausgeschlossen oder eingeschränkt, insbesondere von der Anerkennung von 
Mängeln durch den Verwender abhängig gemacht wird; 

3. 
(Aufrechnungsverbot) 
eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit 
einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen; 

4. 
(Mahnung, Fristsetzung) 
eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den 
anderen Vertragsteil zu mahnen oder ihm eine Frist für die Leistung oder Nacherfüllung zu setzen; 

5. 
(Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen) 
die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz oder Ersatz einer 
Wertminderung, wenn 
a) 
die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden oder die gewöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt oder 
b) 
dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich der Nachweis gestattet wird, ein Schaden oder eine 
Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale; 

6. 
(Vertragsstrafe) 
eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der Nichtabnahme oder verspäteten Abnahme 
der Leistung, des Zahlungsverzugs oder für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, 
Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird; 

7. 
(Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei grobem Verschulden) 
a) 
(Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) 
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Verwenders beruhen; 
b) 
(Grobes Verschulden) 
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; 
die Buchstaben a und b gelten nicht für Haftungsbeschränkungen in den nach Maßgabe des 
Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften der 
Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit sie nicht zum Nachteil des 
Fahrgastes von der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- 
und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. Februar 1970 abweichen; 
Buchstabe b gilt nicht für Haftungsbeschränkungen für staatlich genehmigte Lotterie- oder 
Ausspielverträge; 

8. 
(Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung) 
a) 
(Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen) 
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eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Kaufsache 
oder des Werkes bestehenden Pflichtverletzung das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag 
zu lösen, ausschließt oder einschränkt; dies gilt nicht für die in der Nummer 7 bezeichneten 
Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften unter den dort genannten Voraussetzungen; 
b) 
(Mängel) 
eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu hergestellter Sachen und über 
Werkleistungen 
aa) 
(Ausschluss und Verweisung auf Dritte) 
die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt oder bezüglich einzelner Teile 
ausgeschlossen, auf die Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte beschränkt oder von der vorherigen 
gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig gemacht werden; 
bb) 
(Beschränkung auf Nacherfüllung) 
die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich einzelner Teile auf ein Recht auf 
Nacherfüllung beschränkt werden, sofern dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich das Recht 
vorbehalten wird, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung 
Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten; 
cc) 
(Aufwendungen bei Nacherfüllung) 
die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, zu tragen; 
dd) 
(Vorenthalten der Nacherfüllung) 
der Verwender die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung des vollständigen Entgelts oder eines 
unter Berücksichtigung des Mangels unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts abhängig macht; 
ee) 
(Ausschlussfrist für Mängelanzeige) 
der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht offensichtlicher Mängel eine 
Ausschlussfrist setzt, die kürzer ist als die nach dem Doppelbuchstaben ff zulässige Frist; 
ff) 
(Erleichterung der Verjährung) 
die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines Mangels in den Fällen des § 438 
Abs. 1 Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 erleichtert oder in den sonstigen Fällen eine weniger als ein 
Jahr betragende Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn erreicht wird; dies gilt nicht für 
Verträge, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen ist; 

9. 
(Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen) 
bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von Waren oder die regelmäßige 
Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat, 
a) 
eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags, 
b) 
eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses um 
jeweils mehr als ein Jahr oder 
c) 
zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist als drei Monate vor Ablauf der 
zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer; 
dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig verkaufter Sachen, für 
Versicherungsverträge sowie für Verträge zwischen den Inhabern urheberrechtlicher Rechte und 
Ansprüche und Verwertungsgesellschaften im Sinne des Gesetzes über die Wahrnehmung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten; 

10. 
(Wechsel des Vertragspartners) 
eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen ein Dritter anstelle des Verwenders in 
die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann, es sei denn, in 
der Bestimmung wird 
a) 
der Dritte namentlich bezeichnet oder 
b) 
dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Vertrag zu lösen; 

11. 
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(Haftung des Abschlussvertreters) 
eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter, der den Vertrag für den anderen 
Vertragsteil abschließt, 
a) 
ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine eigene Haftung oder 
Einstandspflicht oder 
b) 
im Falle vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinausgehende Haftung 
auferlegt; 

12. 
(Beweislast) 
eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum Nachteil des anderen Vertragsteils 
ändert, insbesondere indem er 
a) 
diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des Verwenders liegen, 
oder 
b) 
den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt; 
Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert unterschrieben oder mit einer 
gesonderten qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind; 

13. 
(Form von Anzeigen und Erklärungen) 
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten 
gegenüber abzugeben sind, an eine strengere Form als die Schriftform oder an besondere 
Zugangserfordernisse gebunden werden. 

  

§ 310 Anwendungsbereich 

(1) 1§ 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
die gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. 2§ 307 Abs. 1 und 2 findet in den Fällen des Satzes 1 auch 
insoweit Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von in den §§ 308 und 309 genannten Vertragsbestimmungen 
führt; auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen. 
(2) 1Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und 
Wasserversorgungsunternehmen über die Versorgung von Sonderabnehmern mit elektrischer Energie, Gas, 
Fernwärme und Wasser aus dem Versorgungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der 
Abnehmer von Verordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von Tarifkunden mit elektrischer 
Energie, Gas, Fernwärme und Wasser abweichen. 2Satz 1 gilt entsprechend für Verträge über die Entsorgung von 
Abwasser. 
(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (Verbraucherverträge) finden die 
Vorschriften dieses Abschnitts mit folgenden Maßgaben Anwendung:  
1. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch den 
Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden; 

2. 
§ 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 dieses Gesetzes sowie Artikel 29a des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen 
auch dann Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind und soweit der 
Verbraucher auf Grund der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte; 

3. 
bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 und 2 sind auch die den 
Vertragsschluss begleitenden Umstände zu berücksichtigen. 

(4) 1Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei Verträgen auf dem Gebiet des Erb-, Familien- und 
Gesellschaftsrechts sowie auf Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. 2Bei der Anwendung auf 
Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen; § 305 Abs. 2 
und 3 ist nicht anzuwenden. 3Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen stehen Rechtsvorschriften im 
Sinne von § 307 Abs. 3 gleich. 
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§ 311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse 

(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines 
Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes 
vorschreibt. 
(2) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch durch  
1. 

die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, 
2. 

die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche 
Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und 
Interessen gewährt oder ihm diese anvertraut, oder 

3. 
ähnliche geschäftliche Kontakte. 

(3) 1Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst 
Vertragspartei werden sollen. 2Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in 
besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den 
Vertragsschluss erheblich beeinflusst. 
  

§ 311a Leistungshindernis bei Vertragsschluss 

(1) Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht entgegen, dass der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu 
leisten braucht und das Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss vorliegt. 
(2) 1Der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen in 
dem in § 284 bestimmten Umfang verlangen. 2Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei 
Vertragsschluss nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat. 3§ 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und 
Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 
  

§ 311b Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass 

(1) 1Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder 
zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. 2Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird 
seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen. 
(2) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein künftiges Vermögen oder einen Bruchteil seines 
künftigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, ist nichtig. 
(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil 
seines gegenwärtigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, bedarf der notariellen 
Beurkundung. 
(4) 1Ein Vertrag über den Nachlass eines noch lebenden Dritten ist nichtig. 2Das Gleiche gilt von einem Vertrag 
über den Pflichtteil oder ein Vermächtnis aus dem Nachlass eines noch lebenden Dritten. 
(5) 1Absatz 4 gilt nicht für einen Vertrag, der unter künftigen gesetzlichen Erben über den gesetzlichen Erbteil 
oder den Pflichtteil eines von ihnen geschlossen wird. 2Ein solcher Vertrag bedarf der notariellen Beurkundung. 
  

§ 311c Erstreckung auf Zubehör 

Verpflichtet sich jemand zur Veräußerung oder Belastung einer Sache, so erstreckt sich diese Verpflichtung im 
Zweifel auch auf das Zubehör der Sache. 
 
 

§ 314 Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund 

(1) 1Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. 2Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des 



 

 Rechtsanwalt Matthias Hoffmann, Bielefeld 

Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 
(2) 1Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach 
erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. 2§ 323 Abs. 2 
findet entsprechende Anwendung. 
(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund 
Kenntnis erlangt hat. 
(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht ausgeschlossen. 
  

§ 315 Bestimmung der Leistung durch eine Partei 

(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass 
die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist. 
(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. 
(3) 1Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene Bestimmung für den anderen Teil 
nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. 2Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung 
durch Urteil getroffen; das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird. 
  

§ 316 Bestimmung der Gegenleistung 

Ist der Umfang der für eine Leistung versprochenen Gegenleistung nicht bestimmt, so steht die Bestimmung im 
Zweifel demjenigen Teil zu, welcher die Gegenleistung zu fordern hat. 
  

§ 317 Bestimmung der Leistung durch einen Dritten 

(1) Ist die Bestimmung der Leistung einem Dritten überlassen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass sie nach 
billigem Ermessen zu treffen ist. 
(2) Soll die Bestimmung durch mehrere Dritte erfolgen, so ist im Zweifel Übereinstimmung aller erforderlich; soll 
eine Summe bestimmt werden, so ist, wenn verschiedene Summen bestimmt werden, im Zweifel die 
Durchschnittssumme maßgebend. 
  

§ 318 Anfechtung der Bestimmung 

(1) Die einem Dritten überlassene Bestimmung der Leistung erfolgt durch Erklärung gegenüber einem der 
Vertragschließenden. 
(2) 1Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen Irrtums, Drohung oder arglistiger Täuschung steht nur 
den Vertragschließenden zu; Anfechtungsgegner ist der andere Teil. 2Die Anfechtung muss unverzüglich erfolgen, 
nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. 3Sie ist ausgeschlossen, 
wenn 30 Jahre verstrichen sind, nachdem die Bestimmung getroffen worden ist. 
  

§ 319 Unwirksamkeit der Bestimmung; Ersetzung 

(1) 1Soll der Dritte die Leistung nach billigem Ermessen bestimmen, so ist die getroffene Bestimmung für die 
Vertragschließenden nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist. 2Die Bestimmung erfolgt in diesem Falle 
durch Urteil; das Gleiche gilt, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie 
verzögert. 
(2) Soll der Dritte die Bestimmung nach freiem Belieben treffen, so ist der Vertrag unwirksam, wenn der Dritte 
die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie verzögert. 
  

§ 320 Einrede des nicht erfüllten Vertrags 
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(1) 1Wer aus einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung 
der Gegenleistung verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet ist. 2Hat die Leistung an mehrere zu 
erfolgen, so kann dem einzelnen der ihm gebührende Teil bis zur Bewirkung der ganzen Gegenleistung 
verweigert werden. 3Die Vorschrift des § 273 Abs. 3 findet keine Anwendung. 
(2) Ist von der einen Seite teilweise geleistet worden, so kann die Gegenleistung insoweit nicht verweigert 
werden, als die Verweigerung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit des 
rückständigen Teiles, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. 
  

§ 321 Unsicherheitseinrede 

(1) 1Wer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung 
verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrags erkennbar wird, dass sein Anspruch auf die Gegenleistung durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird. 2Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn 
die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. 
(2) 1Der Vorleistungspflichtige kann eine angemessene Frist bestimmen, in welcher der andere Teil Zug um Zug 
gegen die Leistung nach seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. 2Nach 
erfolglosem Ablauf der Frist kann der Vorleistungspflichtige vom Vertrag zurücktreten. 3§ 323 findet 
entsprechende Anwendung. 
  

§ 322 Verurteilung zur Leistung Zug-um-Zug 

(1) Erhebt aus einem gegenseitigen Vertrag der eine Teil Klage auf die ihm geschuldete Leistung, so hat die 
Geltendmachung des dem anderen Teil zustehenden Rechts, die Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung zu 
verweigern, nur die Wirkung, dass der andere Teil zur Erfüllung Zug um Zug zu verurteilen ist. 
(2) Hat der klagende Teil vorzuleisten, so kann er, wenn der andere Teil im Verzug der Annahme ist, auf Leistung 
nach Empfang der Gegenleistung klagen. 
(3) Auf die Zwangsvollstreckung findet die Vorschrift des § 274 Abs. 2 Anwendung. 
  

§ 323 Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung *) 

(1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, 
so kann der Gläubiger, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung 
bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten. 
(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn  
1. 

der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
2. 

der Schuldner die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten 
Frist nicht bewirkt und der Gläubiger im Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteresses an die 
Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat oder 

3. 
besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen 
Rücktritt rechtfertigen. 

(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an deren Stelle eine 
Abmahnung. 
(4) Der Gläubiger kann bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leistung zurücktreten, wenn offensichtlich ist, 
dass die Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden. 
(5) 1Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, 
wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. 2Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß bewirkt, so 
kann der Gläubiger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. 
(6) 1Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigen 
würde, allein oder weit überwiegend verantwortlich ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu vertretende 
Umstand zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. 
2-----  
*) 

Amtlicher Hinweis: 
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Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für 
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12). 

  

§ 324 Rücktritt wegen Verletzung einer Pflicht nach § 241 Abs. 2 

Verletzt der Schuldner bei einem gegenseitigen Vertrag eine Pflicht nach § 241 Abs. 2, so kann der Gläubiger 
zurücktreten, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 
  

§ 325 Schadensersatz und Rücktritt 

Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag Schadensersatz zu verlangen, wird durch den Rücktritt nicht 
ausgeschlossen. 
  

§ 326 Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim Ausschluss der 
Leistungspflicht *) 

(1) 1Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung; 
bei einer Teilleistung findet § 441 Abs. 3 entsprechende Anwendung. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der Schuldner im 
Falle der nicht vertragsgemäßen Leistung die Nacherfüllung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht. 
(2) 1Ist der Gläubiger für den Umstand, auf Grund dessen der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten 
braucht, allein oder weit überwiegend verantwortlich oder tritt dieser vom Schuldner nicht zu vertretende 
Umstand zu einer Zeit ein, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist, so behält der Schuldner den 
Anspruch auf die Gegenleistung. 2Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung 
von der Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben 
böswillig unterlässt. 
(3) 1Verlangt der Gläubiger nach § 285 Herausgabe des für den geschuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes 
oder Abtretung des Ersatzanspruchs, so bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. 2Diese mindert sich jedoch nach 
Maßgabe des § 441 Abs. 3 insoweit, als der Wert des Ersatzes oder des Ersatzanspruchs hinter dem Wert der 
geschuldeten Leistung zurückbleibt. 
(4) Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete Gegenleistung bewirkt ist, kann das Geleistete nach den 
§§ 346 bis 348 zurückgefordert werden. 
(5) 1Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, kann der Gläubiger zurücktreten; auf den 
Rücktritt findet § 323 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Fristsetzung entbehrlich ist. 
 
 
 

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 

(1) 1Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an 
seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht 
widerrufen hat. 2Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung 
der Sache innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. 
(2) 1Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung über sein 
Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels seine Rechte 
deutlich macht, in Textform mitgeteilt worden ist, die auch Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Widerruf zu erklären ist, und einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regelung des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 
2Wird die Belehrung nach Vertragsschluss mitgeteilt, beträgt die Frist abweichend von Absatz 1 Satz 2 einen 
Monat. 3Ist der Vertrag schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor dem Verbraucher 
auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde 
oder des Antrags zur Verfügung gestellt werden. 4Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den 
Unternehmer. 
(3) 1Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach Vertragsschluss. 2Bei der Lieferung von Waren 
beginnt die Frist nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger. 3Abweichend von Satz 1 erlischt das 
Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt worden ist, 
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bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der Unternehmer seine 
Mitteilungspflichten gemäß § 312c Abs. 2 Nr. 1 nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. 
  

§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen 

(1) 1Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich durch Gesetz zugelassen ist, beim 
Vertragsschluss auf Grund eines Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht 
ersetzt werden. 2Voraussetzung ist, dass  
1. 

im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete Belehrung über das Rückgaberecht enthalten ist, 
2. 

der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unternehmers eingehend zur Kenntnis 
nehmen konnte und 

3. 
dem Verbraucher das Rückgaberecht in Textform eingeräumt wird. 

(2) 1Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor Erhalt der Sache beginnt, und nur 
durch Rücksendung der Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch 
Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. 2§ 355 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
  

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe 

(1) 1Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die Vorschriften 
über den gesetzlichen Rücktritt entsprechende Anwendung. 2§ 286 Abs. 3 gilt für die Verpflichtung zur Erstattung 
von Zahlungen nach dieser Vorschrift entsprechend; die dort bestimmte Frist beginnt mit der Widerrufs- oder 
Rückgabeerklärung des Verbrauchers. 3Dabei beginnt die Frist im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des 
Verbrauchers mit Abgabe dieser Erklärung, im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Unternehmers mit 
deren Zugang. 
(2) 1Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Sache durch 
Paket versandt werden kann. 2Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf und Rückgabe der 
Unternehmer. 3Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 Satz 1 besteht, dürfen dem Verbraucher die 
regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, wenn der Preis der zurückzusendenden 
Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher 
die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass 
die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. 
(3) 1Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er spätestens 
bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu 
vermeiden. 2Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen 
ist. 3§ 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht 
ordnungsgemäß belehrt worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat. 
(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 

§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag 

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der 
andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. 
  

§§ 611a und 611b (weggefallen) 

  

§ 612 Vergütung 
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(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten ist. 
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in 
Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. 
(3) (weggefallen) 
  

§ 612a Maßregelungsverbot 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil 
der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. 
  

§ 613 Unübertragbarkeit 

1Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten. 2Der Anspruch auf die 
Dienste ist im Zweifel nicht übertragbar. 
  

§ 613a Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang 

(1) 1Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die 
Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. 2Sind diese 
Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so 
werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht 
vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. 
3Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen 
Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. 4Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 
können die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nicht 
mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags 
dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird. 
(2) 1Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie vor 
dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fällig 
werden, als Gesamtschuldner. 2Werden solche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs fällig, so 
haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des Übergangs 
abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht. 
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft durch Umwandlung 
erlischt. 
(4) 1Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch 
den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirksam. 2Das Recht zur 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. 
(5) Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von einem Übergang betroffenen Arbeitnehmer vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über:  
1. 

den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs, 
2. 

den Grund für den Übergang, 
3. 

die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und 
4. 

die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen. 
(6) 1Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widersprechen. 2Der Widerspruch kann gegenüber dem bisherigen 
Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklärt werden. 
  

§ 614 Fälligkeit der Vergütung 

1Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. 2Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten 
bemessen, so ist sie nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. 
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§ 615 Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko 

1Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolge 
des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu 
sein. 2Er muss sich jedoch den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der 
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das Risiko des 
Arbeitsausfalls trägt. 
  

§ 616 Vorübergehende Verhinderung 

1Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für 
eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden 
an der Dienstleistung verhindert wird. 2Er muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die 
Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder 
Unfallversicherung zukommt. 
  

§ 617 Pflicht zur Krankenfürsorge 

(1) 1Ist bei einem dauernden Dienstverhältnis, welches die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder 
hauptsächlich in Anspruch nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der 
Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur 
Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren, sofern 
nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. 
2Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt 
gewährt werden. 3Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung angerechnet 
werden. 4Wird das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so 
bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht. 
(2) Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die Verpflegung und ärztliche Behandlung 
durch eine Versicherung oder durch eine Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist. 
  

§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen 

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu 
beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner 
Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit 
geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 
(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte in Ansehung 
des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und 
Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des 
Verpflichteten erforderlich sind. 
(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten 
obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatz die für unerlaubte 
Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 entsprechende Anwendung. 
  

§ 619 Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichten 

Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpflichtungen können nicht im Voraus durch 
Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden. 
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§ 619a Beweislast bei Haftung des Arbeitnehmers 

Abweichend von § 280 Abs. 1 hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Ersatz für den aus der Verletzung einer 
Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Schaden nur zu leisten, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten 
hat. 
  

§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses 

(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. 
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der 
Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen. 
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz. 
  

§ 621 Kündigungsfristen bei Dienstverhältnissen 

Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung zulässig,  
1. 

wenn die Vergütung nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag für den Ablauf des folgenden Tages; 
2. 

wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten Werktag einer Woche für den 
Ablauf des folgenden Sonnabends; 

3. 
wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens am fünfzehnten eines Monats für den 
Schluss des Kalendermonats; 

4. 
wenn die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von sechs Wochen für den Schluss eines Kalendervierteljahrs; 

5. 
wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen ist, jederzeit; bei einem die Erwerbstätigkeit 
des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnis ist jedoch 
eine Kündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten. 

  

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier 
Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 
(2) 1Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem 
Betrieb oder Unternehmen  
1. 

zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
2. 

fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
3. 

acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
4. 

zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
5. 

zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
6. 

15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
7. 

20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. 
2Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahrs des 
Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 
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(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis 
mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 
(4) 1Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart werden. 2Im 
Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen 
nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist. 
(5) 1Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur vereinbart werden,  
1. 

wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn das 
Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird; 

2. 
wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer 
Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet. 

2Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 
0,75 zu berücksichtigen. 3Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt. 
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart 
werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber. 
  

§ 623 Schriftform der Kündigung 

Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
  

§ 624 Kündigungsfrist bei Verträgen über mehr als fünf Jahre 

1Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so 
kann es von dem Verpflichteten nach dem Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. 2Die Kündigungsfrist 
beträgt sechs Monate. 
  

§ 625 Stillschweigende Verlängerung 

Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles 
fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht. 
  

§ 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 

(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des 
Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 
(2) 1Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. 2Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. 3Der 
Kündigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen. 
  

§ 627 Fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung 

(1) Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung auch ohne die 
in § 626 bezeichnete Voraussetzung zulässig, wenn der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauernden 
Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art zu leisten hat, die auf Grund besonderen 
Vertrauens übertragen zu werden pflegen. 
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(2) 1Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, dass sich der Dienstberechtigte die Dienste anderweit 
beschaffen kann, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. 2Kündigt er ohne 
solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 
  

§ 628 Teilvergütung und Schadensersatz bei fristloser Kündigung 

(1) 1Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhältnis auf Grund des § 626 oder des § 627 
gekündigt, so kann der Verpflichtete einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung 
verlangen. 2Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles dazu veranlasst zu sein, oder 
veranlasst er durch sein vertragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen Teiles, so steht ihm ein Anspruch 
auf die Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge der Kündigung für den anderen Teil 
kein Interesse haben. 3Ist die Vergütung für eine spätere Zeit im Voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete sie 
nach Maßgabe des § 346 oder, wenn die Kündigung wegen eines Umstands erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, 
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten. 
(2) Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles veranlasst, so ist dieser zum Ersatz 
des durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet. 
  

§ 629 Freizeit zur Stellungssuche 

Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf 
Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren. 
  

§ 630 Pflicht zur Zeugniserteilung 

1Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete von dem anderen Teil ein 
schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. 2Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die 
Leistungen und die Führung im Dienst zu erstrecken. 3Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen. 4Wenn der Verpflichtete ein Arbeitnehmer ist, findet § 109 der Gewerbeordnung Anwendung. 
 

§ 823 Schadensersatzpflicht 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. 
(2) 1Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes 
Gesetz verstößt. 2Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so 
tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
  

§ 824 Kreditgefährdung 

(1) Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines anderen 
zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen, hat dem anderen den 
daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen 
muss. 
(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hat. 
  

§ 825 Bestimmung zu sexuellen Handlungen 

Wer einen anderen durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Vornahme 
oder Duldung sexueller Handlungen bestimmt, ist ihm zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
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§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem 
anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 
  

§ 827 Ausschluss und Minderung der Verantwortlichkeit 

1Wer im Zustand der Bewusstlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen Schaden zufügt, ist für den Schaden nicht verantwortlich. 
2Hat er sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel in einen vorübergehenden Zustand dieser Art versetzt, 
so ist er für einen Schaden, den er in diesem Zustand widerrechtlich verursacht, in gleicher Weise verantwortlich, 
wie wenn ihm Fahrlässigkeit zur Last fiele; die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er ohne Verschulden in den 
Zustand geraten ist. 
  

§ 828 Minderjährige 

(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht 
verantwortlich. 
(2) 1Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei einem 
Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht 
verantwortlich. 2Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat. 
(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 
2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der 
Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. 
  

§ 829 Ersatzpflicht aus Billigkeitsgründen 

Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten Fälle für einen von ihm verursachten Schaden auf Grund 
der §§ 827, 828 nicht verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz des Schadens nicht von einem 
aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den 
Umständen, insbesondere nach den Verhältnissen der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht 
die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen 
Unterhaltspflichten bedarf. 
  

§ 830 Mittäter und Beteiligte 

(1) 1Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so 
ist jeder für den Schaden verantwortlich. 2Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren 
Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. 
(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich. 
  

§ 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen 

(1) 1Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere in 
Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. 2Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der 
Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu 
beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt 
entstanden sein würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung eines der im 
Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt. 
  



 

 Rechtsanwalt Matthias Hoffmann, Bielefeld 

 

§ 832 Haftung des Aufsichtspflichtigen 

(1) 1Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit 
oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. 2Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner 
Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag übernimmt. 
 
 


